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AUFGABE DER FRUHZEITIGEN BETEILIGUNG

Bei der frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit nach
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) handelt es sich um
die erste von zwei Beteiligungsphasen innerhalb eines
Bebauungsplanverfahrens. In der frihzeitigen Beteili-
gung sollen die Birgerinnen und Blirger tber die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, Lésungsansatze
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung in-
formiert werden. Darliber hinaus haben Betroffene und
Interessierte die Gelegenheit, zu den vorliegenden Un-
terlagen Stellung zu nehmen und eigene Ansichten vor-
zutragen.

AUSGANGSLAGE

Das Plangebiet umfasst hauptsachlich die gewerblich
genutzten Flachen sidlich der Heinrich-Hertz-Strale
und westlich der Humboldtstralle. Weiterhin sind rlick-
wartige Bereiche von Grundsticken entlang des Winter-
huder Weges einbezogen, hier ausschliel3lich die im be-
stehenden Planungsrecht (Durchfiihrungsplan D77) als
Geschaftsgebiet ausgewiesenen Flachen.

Das Gebiet wird genutzt durch handwerkliche Dienst-
leistungs- oder Werkstattbetriebe aus den Bereichen In-
stallateur- und Heizungsbau, Elektrotechnik sowie
Kraftfahrzeugtechnik. Ergénzend finden sich auch Nut-
zungen, die einen geringen Flachenbedarf erzeugen und
ein kostengiinstiges Mietverhaltnis bevorzugen: u. a.
Biroraume fur selbststandige Tatigkeiten, ein Tonstu-
dio oder auch ein bordellartiger Betrieb. Wobei letztere
Nutzung aufgrund der Nahe zur benachbarten Grund-
schule als funktionaler Missstand einzuschatzen ist. Die
Grundstiicke sind in der Flache teilweise sehr dicht be-
baut und einzeln erschlossen. Somit ergibt sich entlang
der Heinrich-Hertz-Stralle und der HumboldtstraBe ein
Bild aneinandergereihter Gewerbehofe, die aufgrund ih-
rer zweigeschossigen Bebauung und der unterschiedlich
verlaufenden Raumkanten ein ungeordnetes stadtebau-
liches Strallenbild erzeugen. Sanierungsrickstande und
teilweise vorhandener Leerstand verstarken ein Hand-
lungserfordernis im Gebiet.

ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fiir die Entwicklung eines neuen Quar-
tiers mit einer attraktiven Mischung aus Arbeiten und
Wohnen geschaffen werden. Im Rahmen einer gezielten
Nachverdichtung kann so langfristig der Anteil an ge-
werblich nutzbaren Flachen erh6ht und durch zusatzli-
che Wohnnutzungen erganzt werden. Zu diesem Zweck
soll im Plangebiet zukinftig ein urbanes Gebiet gemal
§ 6a BauNVO mit Schwerpunkten fir gewerbliche Nut-
zungen im Norden des Plangebietes als vertraglicher
Ubergang zum nérdlich angrenzenden Gewerbegebiet
ausgewiesen werden. Die planungsrechtliche Zielset-
zung, eine Uberwiegende gewerbliche Nutzung in Teilbe-
reichen des urbanen Gebiets festzusetzen, soll den
Standort weiterhin sowohl flir die ansassigen Betriebe
als auch fir potentiell hinzukommende Handwerksbe-
triebe attraktiv machen.

Das Planungsziel kann auf Grundlage des bestehenden
Planungsrechts nicht umgesetzt werden. Daher wird der
Bebauungsplan Barmbek-Siid 4 - gemal § 13a BauGB
als Bebauungsplan der Innenentwicklung ohne Umwelt-
bericht - aufgestellt. Die geplanten Nutzungen sind aus
den Darstellungen des Flachennutzungsplans entwickel-
bar. Eine Berichtigung des Flachennutzungsplans ist
nicht erforderlich.

PLANINHALTE DES BEBAUUNGSPLANENTWURFS

Mit den folgenden Planinhalten soll ein urbanes Gebiet
ausgewiesen werden, das Arbeiten und Wohnen in
zentraler Lage miteinander verbindet und gleichzeitig
Ricksicht auf die bestehenden Strukturen und das
Stadtbild nimmt.

Die stadtebauliche Idee sieht vor, den Blockrand ent-
lang der Heinrich-Hertz-Strale und der Humboldt-
straBe mit einer mehrgeschossigen und auf die Nach-
bargebdude abgestimmten Bebauung zu schlieBen. Die
Gebaudeflucht der bestehenden Wohnbebauung ent-
lang der Humboldtstrale wird aufgenommen und nach
Norden fortgefiihrt. In der Heinrich-Hertz-Strale rickt
die Bebauung tiberwiegend um bis zu 5 m nach Siidos-
ten ab, um planerisch auf den erhaltenswerten Baum-
bestand von vier Ahornbaumen auf den Privatgrund-
stlicken zu reagieren. Zur Berlcksichtigung einer um-
fassenden gewerblichen Nutzung im Erdgeschoss soll
dieses auf den nordlichen Grundstlicken auch weitge-
hend Uber die Grundstilickstiefe bebaut werden kénnen.
Der entstehende Blockinnenbereich soll durch Zeilen-
strukturen malvoll erganzt werden. Diese orientieren
sich jeweils parallel zur stralenbegleitenden Bebauung.

Die Lage des Plangebietes begriindet eine Schwer-
punktsetzung der gewerblichen Nutzung in den nérdli-
chen Bereichen entlang der Heinrich-Hertz-Stralle und
der HumboldtstraBe. Hier schlieft das Gebiet an die
nordlich gelegenen Gewerbegebiete um die Humboldt-
straBe an. Im stidlichen Teil liegt das Plangebiet im Blo-
ckinnenbereich und grenzt an die Wohnbebauung des
Winterhuder Wegs und der stdlichen HumboldtstraBBe
an. Das Plangebiet beschreibt somit einen Ubergang
von gewerblicher Nutzung im Norden und Uberwiegen-
der Wohnnutzung im Siden.

Das urbane Gebiet soll demzufolge gegliedert und be-
stimmte Nutzungen in einzelnen Teilbereichen ausge-
schlossen werden. Mit Blick auf den Charakter des Plan-
gebietes werden bestimmte Arten des Gewerbes (z. B.
Einzelhandel und Beherbergungsbetriebe) zu Gunsten
von Handwerksbetrieben oder produzierenden Betrie-
ben nicht zugelassen. Weiterhin kann eine Wohnnut-
zung z. T. nur in den obersten Geschossen im Sinne ei-
ner verdichteten und gemischten Stadt erméglicht wer-
den. Aufgrund der Nahe zu den umliegenden Wohnnut-
zungen und der benachbarten Grundschule Humboldt-
stralle sollen ferner u. a. Vergnlgungsstatten und bor-
dellartige Betriebe ausgeschlossen werden.

Die Verkehrsflachen der Heinrich-Hertz-StraRe und der
HumboldtstraBe sollen perspektivisch erweitert werden
um z. B. breitere Gehwege gewahrleisten zu kénnen.
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ABBILDUNG 1: ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS
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Bebauungsplan

Barmbek-Sud 4 - Humboldtstralle

DAS BEBAUUNGSPLANVERFAHREN - WIE GEHT ES WEITER?

IHRE ANREGUNGEN, FRAGEN UND
STELLUNGNAHMEN

Schriftliche Stellungnahmen kénnen in der Zeit vom
20.11.2025 bis zum 04.12.2025 lber das Internet-
portal Bauleitplanung online (https://bauleitpla-
nung.hamburg.de - Verfahrensname: Barmbek-
Siid 4) oder postalisch an das Fachamt Stadt- und
Landschaftsplanung, Kimmellstrale 6, 20249 Ham-
burg bzw. per E-Mail unter stadt-undlandschaftspla-
nung@hamburg-nord.hamburg.de abgegeben wer-
den.

AUSWERTUNG DER FRUHZEITIGEN BETEILIGUNG

Die offentliche Information wird im Stadtentwick-
lungsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-
Nord ausgewertet. Die Beratung dazu findet in einer
der nachsten Sitzungen statt. Die Tagesordnungen
sind unter https://sitzungsdienst-hamburg-
nord.hamburg.de/bi/allris.net.asp einsehbar.

BEHORDENINTERNE ABSTIMMUNG

Auf Grundlage der erfolgten politischen Auswertung
wird das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im
weiteren Verfahren einen Bebauungsplanentwurf inkl.
Verordnungstext und Begriindung erarbeiten. Dieser
Entwurf wird dann mit allen Behérden und Tragern 6f-
fentlicher Belange abgestimmt.

BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT

Im Anschluss erfolgt die Beteiligung der Offentlich-
keit gemal § 3 Abs. 2 BauGB fiir die Dauer eines Mo-
nats. Die Planunterlagen kénnen im Rahmen dessen
im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Be-
zirksamts Hamburg-Nord oder online eingesehen
werden.

Der Zeitraum der Beteiligung der Offentlichkeit wird
rechtzeitig im Amtlichen Anzeiger und ggf. in den lo-
kalen Medien angekiindigt. Fiir die Dauer der Ausle-
gung haben alle Blirger*innen die Mdglichkeit, die
Planunterlagen einzusehen sowie - falls gewlinscht -
sich diese im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
erldutern zu lassen. Sie kdnnen zudem Anregungen
zu Protokoll geben oder schriftlich einreichen. Des
Weiteren besteht die Mdglichkeit, Stellungnahmen
direkt online Uber den kostenlosen Online-Dienst
.Bauleitplanung” auf den Seiten des ,HamburgSer-
vice"” abzugeben.

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Alle Stellungnahmen werden geprift und mit dem
Stadtentwicklungsausschuss sowie den Fachbehor-
den beraten und abgewogen. Fihrt die Berlicksich-
tigung der Stellungnahmen zu wesentlichen Ande-
rungen des Plans, kann eine erneute Beteiligung der
Offentlichkeit erforderlich werden. Die Bezirksver-
sammlung beschliet abschlieBend in Kenntnis der
vorgebrachten Stellungnahmen Uber den Bebau-
ungsplanentwurf. Mit dem positiven Beschluss
durch die Bezirksversammlung ist die Vorwegge-
nehmigungsreife nach § 33 BauGB gegeben. Auf
dieser Basis kdnnen Bauantrdge genehmigt werden.

Bei Fragen zum Bebauungsplanverfahrenoder fiir
weiteren Informationen:

Ansprechpartner im Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung:

Matthias Schroder
Fabian Kirchner

Tel. 040-42804-6020
Tel. 040-42804-6022

E-Mail:
Stadt-undlLandschaftsplanung@hamburg-nord.ham-
burg.de

Online unter:
www.hamburg.de/hamburg-nord/stadt-und-land-
schaftsplanung

Fur Stellungnahmen:
https://bauleitplanung.hamburg.de

Herausgeber:

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Hamburg-Nord

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
Kimmellstrale 6

20249 Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Hamburg



https://bauleitplanung.hamburg.de/
https://bauleitplanung.hamburg.de/
mailto:stadt-undlandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:stadt-undlandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de
https://sitzungsdienst-hamburg-nord.hamburg.de/bi/allris.net.asp
https://sitzungsdienst-hamburg-nord.hamburg.de/bi/allris.net.asp
mailto:Stadt-undLandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:Stadt-undLandschaftsplanung@hamburg-nord.hamburg.de
http://www.hamburg.de/hamburg-nord/stadt-und-landschaftsplanung
http://www.hamburg.de/hamburg-nord/stadt-und-landschaftsplanung
https://bauleitplanung.hamburg.de/

	AUSGANGSLAGE
	ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG
	PLANINHALTE DES BEBAUUNGSPLANENTWURFS
	ABBILDUNG 2: STÄDTEBAULICHE IDEE
	IHRE ANREGUNGEN, FRAGEN UND STELLUNGNAHMEN
	Schriftliche Stellungnahmen können in der Zeit vom 20.11.2025 bis zum 04.12.2025 über das Internetportal Bauleitplanung online (https://bauleitplanung.hamburg.de - Verfahrensname: Barmbek-Süd 4) oder postalisch an das Fachamt Stadt- und Landschaftspla...
	AUSWERTUNG DER FRÜHZEITIGEN BETEILIGUNG
	BEHÖRDENINTERNE ABSTIMMUNG
	BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
	BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

